
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNG5RATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

31. März 1971 Nr. 1462

Die ~inwohner~emeinde ~rimbach unterbreitet dem Regierun~srat
~

die ~~g~~des We~rechtesG4~~j~. zur Genehmigung

Die Bau— und Werkkommission stellte anhand eines Planausschuittes

fest, dass das ii Grundbuch eingetragene Wegrecht nicht der

heutigen Führung des Gämpfiweg~s entspricht.

Damit die Verlegung grundbuchlich bereinigt werden k~mn, wurde

sie vor~ängig gemäss dem durch den Grundbuchgeometer erstellten

Parzellierungsplan vom 24. Februar 1970 während der gesetzlichen

Frist von 30 Tagen öffentlich aufgelegt.

Die Planauflage fand in der Zeit vom 17. April — 19. Mai 1970.

Während dieser Zeit wurden keine Einsprachen eingereicht, sodass

der Gemeinderat diese Verlegung an der Sitzung vom 24. No~rem~er

1970 gestUtzt auf § 5211t. .m der Gemeindeordnung von Trimbach

sowie auf Grund von § 15 des kant. Baugesetzes,~enehmigt.e

Formell wurde- das Verfe~rsn richtig durchgeführt.

hatcriell sind auch l~oine Bemerkungen anzubringen

Es wird

1. Die Verlegung des Wegreöhtes Gämpfiweg der Gemeinde Trimbach

wird genehmigt.

2. Bereits bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie

mit dem vorliegenden im Widerspruch stehen.
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3. Die Gemeinde wird verhalten der kant. Planungsstelle noch 5

Tläne,versehe~ mit dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde,

zuzustellen.

Genehmigungsgebühr Fr. 24.——

Publikationskosten Fr. 14.——

Fr. 38.—— (Staatskanzlei Nr.20) i~

Der Staatsachreiber

Bau-Departement (5)

~ Hoc~ibauamt (2)

Kant. Tiefbauamt (2)

Jur. Sekretär deb Bau-~Departementes

Kant. Planungaatelle (2) mit Akten und 1 gen. Plan

I~eisbauarnt II Olten mit 1 gen. Plan (folgt später)

Airima~namt der Einwohnergemeinde Trimbach

Baukommiaaion der Einwohnergemeinde Triiubach mit 1 gen. Plan
(folgt später)

Kant. Finanzverwaltung (2)

Amtsblatt (Publikation Zi±f, 1 des Dispositivs)


